
 18.03.2021  Amt für Schule und Weiterbildung, Stadt Münster 

Anlage 1

Prognose der Schülerzahlen in den Eingangsklassen der weiterführende Schulen

Quelle: Schülerprognose, Amt für Schule und Weiterbildung

Stand 03/2021 

Abweichungen zur Prognose für die Schulform sind aufgrund  von Rundungen möglich

Angabe amtl. Schulstatistik 

Angabe Anmeldedaten, Stand 16.03.2021

Hauptschulen, 5. JG

Schuljahr

Haupt-

schule

Coerde 

Kapazität

(RW 24)

Haupt-

schule

Hiltrup

Kapazität

(RW 24)

Hauptschule

Wolbeck

Kapazität

(RW 24)

Waldschule 

Kinderhaus

Kapazität

(RW 24)

Haupt-

schulen

 Gesamt

Kapazität

Gesamt

2020/2021 41 48 36 72 22 48 39 48 138 216

2021/2022 20 48 23 72 19 48 34 48 96 216

2022/2023 39 48 36 72 24 48 43 48 142 216

2023/2024 40 48 37 72 25 48 44 48 146 216

2024/2025 41 48 38 72 25 48 45 48 149 216

2025/2026 44 48 40 72 27 48 48 48 159 216

2026/2027 45 48 41 72 28 48 49 48 163 216

2027/2028 46 48 42 72 28 48 50 48 166 216

2028/2029 47 48 43 72 29 48 51 48 170 216

2029/2030 47 48 43 72 29 48 51 48 170 216

2031/2031 47 48 43 72 29 48 51 48 170 216

2031/2032 47 48 44 72 29 48 52 48 172 216

Realschulen, 5. JG

Schuljahr

Erich 

Klausener

Real-

schule

Kapazität

(RW 28)

Erna-de-

Vries Real-

schule

Kapazität

(RW 28)

Johannes

Gutenberg

Realschule

Hiltrup

Kapazität

(RW 28)

Geschwister

 Scholl 

Realschule

Kapazität

(RW 28)

Realschule 

im 

Kreuzviertel

Kapazität

(RW 28)

Realschule

 Wolbeck

Kapazität

(RW 28)

Real-

schulen

Gesamt

Kapazität

Gesamt

2020/2021 86 84 74 84 110 112 79 84 94 84 74 84 517 532

2021/2022 113 84 60 84 92 112 102 84 85 84 68 84 520 532

2022/2023 97 112 86 84 104 112 89 84 72 84 79 84 527 560

2023/2024 99 112 88 84 106 112 91 84 74 84 80 84 538 560

2024/2025 100 112 89 84 108 112 92 84 76 84 82 84 547 560

2025/2026 106 112 94 84 115 112 97 84 82 84 87 84 581 560

2026/2027 108 112 96 84 117 112 99 84 85 84 89 84 594 560

2027/2028 110 112 97 84 119 112 100 84 87 84 90 84 603 560

2028/2029 112 112 99 84 122 112 102 84 89 84 92 84 616 560

2029/2030 112 112 99 84 122 112 102 84 89 84 92 84 616 560

2031/2031 112 112 100 84 122 112 102 84 89 84 92 84 617 560

2031/2032 113 112 100 84 123 112 103 84 90 84 93 84 622 560

Gymnasien, 5. JG

Schuljahr

Annette-

von- 

Droste- 

Hülshoff-

Gymnasiu

m

Kapazität

(RW 28)

Freiherr 

vom 

Stein 

Gymnasiu

m

Kapazität

(RW 28)

Geschwister- 

Scholl-

Gymnasium

Kapazität

(RW 28)

Gymnasium 

Paulinum

Kapazität

(RW 28)

Gymnasium

Wolbeck

Kapazität

(RW 28)

Immanuel-

Kant-

Gymnasium

Kapazität

(RW 28)

2020/2021 142 140 123 140 68 112 114 112 103 112 106 112

2021/2022 149 140 140 140 71 112 108 112 105 112 105 112

2022/2023 140 140 121 140 58 112 108 112 104 112 83 112

2023/2024 142 140 123 140 59 112 110 112 106 112 85 112

2024/2025 145 140 126 140 61 112 112 112 108 112 86 112

2025/2026 154 140 133 140 64 112 118 112 114 112 92 112

2026/2027 157 140 136 140 66 112 121 112 117 112 94 112

2027/2028 160 140 139 140 67 112 123 112 119 112 95 112

2028/2029 164 140 142 140 68 112 126 112 122 112 97 112

2029/2030 163 140 142 140 68 112 126 112 122 112 97 112

2031/2031 164 140 142 140 68 112 126 112 122 112 98 112

2031/2032 165 140 143 140 69 112 127 112 123 112 98 112

Schuljahr

Johann- 

Conrad-

Schlaun- 

Gymnasiu

m

Kapazität

(RW 28)

Pascal-

gymnasiu

m

Kapazität

(RW 28)

Rats-

gymnasium

Kapazität

(RW 28)

Schiller-

gymnasium

Kapazität

(RW 28)

Hittorf-

Gymnasium

Kapazität

(RW 28)

Gymnasien

Gesamt

Kapazität

gesamt

2020/2021 41 84 112 140 109 112 112 112 111 112 1.141 1.288

2021/2022 60 84 106 140 116 112 113 112 138 112 1.211 1.288

2022/2023 54 84 104 140 105 112 112 112 112 112 1.101 1.288

2023/2024 55 84 105 140 107 112 114 112 114 112 1.120 1.288

2024/2025 56 84 108 140 109 112 116 112 116 112 1.143 1.288

2025/2026 60 84 114 140 116 112 123 112 123 112 1.211 1.288

2026/2027 61 84 117 140 118 112 126 112 126 112 1.239 1.288

2027/2028 62 84 119 140 120 112 128 112 128 112 1.260 1.288

2028/2029 63 84 121 140 123 112 131 112 131 112 1.288 1.288

2029/2030 63 84 121 140 123 112 131 112 131 112 1.287 1.288

2031/2031 63 84 121 140 123 112 131 112 131 112 1.289 1.288

2031/2032 64 84 122 140 124 112 132 112 132 112 1.299 1.288

Gesamtschulen, 5. JG PRIMUS, 5.JG

Schuljahr

Gesamt-

schule

Mitte

Kapazität

(RW 27)

Mathilde-

Anneke-

Gesamt-

schule

Kapazität

(RW 27)

Gesamt-

schulen

Gesamt

Kapazität

Gesamt Schuljahr PRIMUS

Kapazität

Gesamt

2020/2021 108 108 162 162 270 270 2020/2021 50 50

2021/2022 108 108 162 162 270 270 2021/2022 52 50

2022/2023 108 108 162 162 270 270 2022/2023 50 50

2023/2024 108 108 162 162 270 270 2023/2024 50 50

2024/2025 108 108 162 162 270 270 2024/2025 50 50

2025/2026 108 108 162 162 270 270 2025/2026 50 50

2026/2027 108 108 162 162 270 270 2026/2027 50 50

2027/2028 108 108 162 162 270 270 2027/2028 50 50

2028/2029 108 108 162 162 270 270 2028/2029 50 50

2029/2030 108 108 162 162 270 270 2029/2030 50 50

2031/2031 108 108 162 162 270 270 2031/2031 50 50

2031/2032 108 108 162 162 270 270 2031/2032 50 50
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 11.03.2021  Amt für Schule und Weiterbildung, Stadt Münster 

Berechnung der Auswirkungen auf andere Schulformen bei Errichtung einer 3. Gesamtschule  (5.Kl./ 100 SuS)

Stand 11.03.2021

Es wird angenommen, dass die für eine Gesamtschule erforderlichen 100 SuS die 3. Gesamtschule besuchen würden anstelle von anderen städtischen weiterführenden Schulen im Stadtgebiet. 

In den Berechnungen werden daher 100 SuS anteilig an den Schulformen Hauptschule, Realschule und Gymnasium abgezogen und der Schulform Gesamtschule zugerechnet. 

Diese verfügen dann über insgesamt 14 Züge.

Anteil je

Bildungs

gang

bei 100

SuS

bei 110

SuS

Anteil je

Bildungs

gang

bei 100

SuS

bei 110

SuS

Anteil je

Bildungs

gang

bei 100

SuS

bei 

110

SuS

20% 20 22 20% 20 22 15% 15 17

40% 40 44 50% 50 55 35% 35 39

40% 40 44 30% 30 33 50% 50 55

100 110 100 110 100 110

Variante A - Bildungsgang Hauptschule 20%, Bildungsgang Realschule 40%, Bildungsgang Gymnasium 40%

(Verteilung gemäß V/0016/2015 - Errichtung der 2. Gesamtschule)

Prog

Abzug 

GesS Verbl- Züge Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 27 

an RS 

& GY

Züge

RW 28 

an RS 

& GY Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 27 

an RS 

& GY

Züge

RW 28 

an RS

& GY Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 27 

an RS & 

GY

Züge

RW 28 

an RS 

& GY Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 27 

an RS 

& GY

Züge

RW 28 

an RS

& GY

HS (9 Züge) 24 216 216 216 24 216 216 216 143 20 123 5,1 143 20 123 5,1 5,1 146 20 126 5,2 5,2 149 20 129 5,4 5,4 159 20 139 5,8 5,8

RS (20 Züge)* 27 513 540 567 28 532 560 588 547 40 507 18,8 528 40 488 18,1 17,4 538 40 498 18,4 17,8 548 40 508 18,8 18,1 580 40 540 20,0 19,3

GY (46 Züge) 27 1.242 1.242 1.242 28 1.288 1.288 1.288 1.141 40 1.101 40,8 1.100 40 1.060 39,3 37,9 1.121 40 1.081 40,0 38,6 1.143 40 1.103 40,9 39,4 1.211 40 1171 43,4 41,8

GesS (14 Züge) 27 378 378 378 27 378 378 378 270 0 370 13,7 270 0 370 13,7 13,7 270 0 370 13,7 13,7 270 0 370 13,7 13,7 270 0 370 13,7 13,7

PRIMUS (2 Züge) 25 50 50 50 25 50 50 50 50 0 50 2,0 50 0 50 2,0 2,0 50 0 50 2,0 2,0 50 0 50 2,0 2,0 50 0 50 2,0 2,0

Gesamt 2.399 2.426 2.453 2.464 2.492 2.520 2.151 100 2.151 2.091 100 2.091 2.125 100 2.125 2.160 100 2.160 2.270 100 2.270

*21 Züge im Fall der Erweiterung der Realschule im Kreuzviertel auf 4 Züge

Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 27 

an RS

Züge

RW 28 

an RS & 

GY Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 27 

an RS & 

GY

Züge

RW 28 

an RS

& GY Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 27 

an RS

& GY

Züge

RW 

28 an 

RS & 

GY Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 27 

an RS 

& GY

Züge

RW 

28 an 

RS

& GY Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 

27 an 

RS & 

GY

Züge

RW 

28 an 

RS & 

GY Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 

27 an

RS & 

GY

Züge

RW 

28 an 

RS

& GY

163 20 143 6,0 6,0 166 20 146 6,1 6,1 170 20 150 6,3 6,3 170 20 150 6,3 6,3 170 20 150 6,3 6,3 172 20 152 6,3 6,3

594 40 554 20,5 19,8 604 40 564 20,9 20,1 617 40 577 21,4 20,6 616 40 576 21,3 20,6 617 40 577 21,4 20,6 622 40 582 21,6 20,8

1.240 40 1.200 44,4 42,8 1.261 40 1.221 45,2 43,6 1.288 40 1.248 46,2 44,6 1.287 40 1.247 46,2 44,5 1.290 40 1.250 46,3 44,6 1.301 40 1.261 46,7 45,0

270 0 370 13,7 13,7 270 0 370 13,7 13,7 270 0 370 13,7 13,7 270 0 370 13,7 13,7 270 0 370 13,7 13,7 270 0 370 13,7 13,7

50 0 50 2,0 2,0 50 0 50 2,0 2,0 50 0 50 2,0 2,0 50 0 50 2,0 2,0 50 0 50 2,0 2,0 50 0 50 2,0 2,0

2.316 100 2.316 2.351 100 2.351 2.395 100 2.395 2.394 100 2.394 2.398 100 2.398 2.415 100 2.415

Variante A

4-zügig

Anzahl je

Schulform

Auf-

nahme-

kapazität

(RS 19 )

Realschule

Gymnasium

Summe

Schuform

Richt-

wert

Auf-

nahme-

kapazität

(RS 19 )

2028/20292027/20282026/2027

2021/2022

Variante B

4-zügig

Anzahl je

Schulform

Variante C

4-zügig

Anzahl je

Schulform

2022/2023

Auf-

nahme-

kapazität

(RS 20 )

Richt-

wert

Auf-nahme-

kapazität

(RS 20 )

Auf-

nahme-

kapazität

(RS 21)

Auf-

nahme-

kapazität

(RS 21)

Bildungsgang

Hauptschule

2025/20262024/20252023/2024

2031/20322030/20312029/2030
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 11.03.2021  Amt für Schule und Weiterbildung, Stadt Münster 

Variante B - Bildungsgang Hauptschule 20%, Bildungsgang Realschule 50%, Bildungsgang Gymnasium 30%

(Verteilung gemäß der Annahme, dass sich die Aufnahmen an einer 3. Gesamtschule zugunsten von Realschulempfehlungen verschieben werden)

Prog

Abzug 

GesS Verbl- Züge Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 27 

an RS 

& GY

Züge

RW 28 

an RS 

& GY Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 27 

an RS 

& GY

Züge

RW 28 

an RS

& GY Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 27 

an RS & 

GY

Züge

RW 28 

an RS 

& GY Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 27 

an RS 

& GY

Züge

RW 28 

an RS

& GY

HS (9 Züge) 24 216 216 216 24 216 216 216 143 20 123 5,1 143 20 123 5,1 5,1 146 20 126 5,2 5,2 149 20 129 5,4 5,4 159 20 139 5,8 5,8

RS (20 Züge)* 27 513 540 567 28 532 560 588 547 50 497 18,4 528 50 478 17,7 17,1 538 50 488 18,1 17,4 548 50 498 18,4 17,8 580 50 530 19,6 18,9

GY (46 Züge) 27 1.242 1242 1242 28 1.288 1.288 1.288 1.141 30 1.111 41,1 1.100 30 1.070 39,6 38,2 1.121 30 1.091 40,4 39,0 1.143 30 1.113 41,2 39,7 1.211 30 1.181 43,7 42,2

GesS (14 Züge) 27 378 378 378 27 378 378 378 270 0 370 14,0 270 0 370 14,0 13,7 270 0 370 14,0 13,7 270 0 370 14,0 13,7 270 0 370 14,0 13,7

PRIMUS (2 Züge) 25 50 50 50 25 50 50 50 50 0 50 2,0 50 0 50 2,0 2,0 50 0 50 2,0 2,0 50 0 50 2,0 2,0 50 0 50 2,0 2,0

Gesamt 2.399 2.426 2.453 2.464 2.492 2.520 2.151 100 2.151 2.091 100 2.091 2.125 100 2.125 2.160 100 2.160 2.270 100 2.270

*21 Züge im Fall der Erweiterung der Realschule im Kreuzviertel auf 4 Züge

Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 27 

an RS & 

GY

Züge

RW 28 

an RS & 

GY Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 27 

an RS & 

GY

Züge

RW 28 

an RS

& GY Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 27 

an RS 

& GY

Züge

RW 

28 an 

RS & 

GY Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 27 

an RS 

& GY

Züge

RW 

28 an 

RS

& GY Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 

27 an 

RS & 

GY

Züge

RW 

28 an 

RS & 

GY Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 

27 an

RS & 

GY

Züge

RW 

28 an 

RS

& GY

163 20 143 6,0 6,0 166 20 146 6,1 6,1 170 20 150 6,3 6,3 170 20 150 6,3 6,3 170 20 150 6,3 6,3 172 20 152 6,3 6,3

594 50 544 20,1 19,4 604 50 554 20,5 19,8 617 40 577 21,4 20,6 616 40 576 21,3 20,6 617 40 577 21,4 20,6 622 40 582 21,6 20,8

1.240 30 1.210 44,8 43,2 1.261 30 1.231 45,6 44,0 1.288 40 1.248 46,2 44,6 1.287 40 1.247 46,2 44,5 1.290 40 1.250 46,3 44,6 1.301 40 1.261 46,7 45,0

270 0 370 14,0 13,7 270 0 370 14,0 13,7 270 0 370 13,7 13,7 270 0 370 13,7 13,7 270 0 370 13,7 13,7 270 0 370 13,7 13,7

50 0 50 2,0 2,0 50 0 50 2,0 2,0 50 0 50 2,0 2,0 50 0 50 2,0 2,0 50 0 50 2,0 2,0 50 0 50 2,0 2,0

2.316 100 2.316 2.351 100 2.351 2.395 100 2.395 2.394 100 2.394 2.398 100 2.398 2.415 100 2.415

Variante C - Bildungsgang Hauptschule 15%, Bildungsgang Realschule 35%, Bildungsgang Gymnasium 50%

(Verteilung gemäß tatsächlicher Aufnahmen an den beiden bestehenden Gesamtschulen)

Prog

Abzug 

GesS Verbl- Züge Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 27 

an RS 

& GY

Züge

RW 28 

an RS 

& GY Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 27 

an RS 

& GY

Züge

RW 28 

an RS

& GY Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 27 

an RS & 

GY

Züge

RW 28 

an RS 

& GY Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 27 

an RS 

& GY

Züge

RW 28 

an RS

& GY

HS (9 Züge) 24 216 216 216 24 216 216 216 143 15 128 5,3 143 15 128 5,3 5,3 146 15 131 5,5 5,5 149 15 134 5,6 5,6 159 15 144 6,0 6,0

RS (20 Züge)* 27 513 540 567 28 532 560 588 547 35 512 19,0 528 35 493 18,3 17,6 538 35 503 18,6 18,0 548 35 513 19,0 18,3 580 35 545 20,2 19,5

GY (46 Züge) 27 1.242 1242 1242 28 1.288 1.288 1.288 1.141 50 1.091 40,4 1.100 50 1.050 38,9 37,5 1.121 50 1.071 39,7 38,2 1.143 50 1.093 40,5 39,0 1.211 50 1161 43,0 41,5

GesS (14 Züge) 27 378 378 378 27 378 378 378 270 0 370 14,0 270 0 370 14,0 13,7 270 0 370 14,0 13,7 270 0 370 14,0 13,7 270 0 370 14,0 13,7

PRIMUS (2 Züge) 25 50 50 50 25 50 50 50 50 0 50 2,0 50 0 50 2,0 2,0 50 0 50 2,0 2,0 50 0 50 2,0 2,0 50 0 50 2,0 2,0

Gesamt 2.399 2.426 2.453 2.464 2.492 2.520 2.151 100 2.151 2.091 100 2.091 2.125 100 2.125 2.160 100 2.160 2.270 100 2.270

*21 Züge im Fall der Erweiterung der Realschule im Kreuzviertel auf 4 Züge

Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 27 

an RS & 

GY

Züge

RW 28 

an RS & 

GY Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 27 

an RS & 

GY

Züge

RW 28 

an RS

& GY Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 27 

an RS 

& GY

Züge

RW 

28 an 

RS & 

GY Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 27 

an RS 

&GY

Züge

RW 

28 an 

RS

& GY Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 

27 an 

RS & 

GY

Züge

RW 

28 an 

RS & 

GY Prog

Abzug 

GesS Verbl-

Züge

RW 

27 an

RS & 

GY

Züge

RW 

28 an 

RS

& GY

163 15 148 6,2 6,2 166 15 151 6,3 6,3 170 20 150 6,3 6,3 170 20 150 6,3 6,3 170 20 150 6,3 6,3 172 20 152 6,3 6,3

594 35 559 20,7 20,0 604 35 569 21,1 20,3 617 40 577 21,4 20,6 616 40 576 21,3 20,6 617 40 577 21,4 20,6 622 40 582 21,6 20,8

1.240 50 1.190 44,1 42,5 1.261 50 1.211 44,9 43,3 1.288 40 1.248 46,2 44,6 1.287 40 1.247 46,2 44,5 1.290 40 1.250 46,3 44,6 1.301 40 1.261 46,7 45,0

270 0 370 14,0 13,7 270 0 370 14,0 13,7 270 0 370 13,7 13,7 270 0 370 13,7 13,7 270 0 370 13,7 13,7 270 0 370 13,7 13,7

50 0 50 2,0 2,0 50 0 50 2,0 2,0 50 0 50 2,0 2,0 50 0 50 2,0 2,0 50 0 50 2,0 2,0 50 0 50 2,0 2,0

2.316 100 2.316 2.351 100 2.351 2.395 100 2.395 2.394 100 2.394 2.398 100 2.398 2.415 100 2.415

Auf-

nahme-

kapazität

(RS 21)

Auf-nahme-

kapazität

(RS 20 )

Auf-

nahme-

kapazität

(RS 21)

Auf-

nahme-

kapazität

(RS 19 )

Auf-

nahme-

kapazität

(RS 19 )

2027/2028

Schuform

Richt-

wert

2021/2022

Richt-

wert

2021/2022

Richt-

wertSchuform

Auf-

nahme-

kapazität

(RS 19 )

Auf-

nahme-

kapazität

(RS 19 )

2026/2027

Auf-

nahme-

kapazität

(RS 20 )

Auf-

nahme-

kapazität

(RS 20 )

Auf-

nahme-

kapazität

(RS 21)

Auf-

nahme-

kapazität

(RS 21)

Richt-

wert

Auf-nahme-

kapazität

(RS 20 )

2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026

2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026

2031/20322030/20312029/20302028/2029

2026/2027 2031/20322030/20312029/20302028/20292027/2028
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Stellungnahme der Gemeinde Havixbeck und der Stadt Billerbeck zu dem 
anlassbezogenen Schulentwicklungsplan zur Errichtung einer dritten 
städtischen Gesamtschule am Standort „Roxel“ an der Ortsgrenze zu Ha-
vixbeck 

 

Mit Datum vom 15.04.2020 hat die Stadt Münster der Gemeinde Havixbeck ein 
Dokument zur anlassbezogenen Schulentwicklungsplanung zukommen lassen.  

Dieses Dokument wurde zuvor ebenso der Bezirksregierung zugeleitet. 

In einem gemeinsamen Gespräch mit der Bezirksregierung am 29.08.2019 hat-
ten sich alle beteiligten Kommunen darauf geeinigt, im Rahmen eines interkom-
munalen Austauschs von Daten und Informationen die jeweiligen Positionen ge-
genüber der Bezirksregierung Münster darzulegen. Die Stadt Münster wollte in 
diesem Zusammenhang eine kleinräumige Bevölkerungsprognose erstellen, die 
als Grundlage zur Analyse und Prognose hinzugezogen werden sollte. Daher hat-
ten sich die Kommunen für Ende März 2020 verabredet, weil dann in einem Aus-
tausch die jeweiligen Positionspapiere erstellt werden sollten. 

Mit dem nun vorliegenden Bericht der Stadt Münster nehmen die Kommunen Ha-
vixbeck und Billerbeck den Faden auf und legen die ermittelten Daten der eige-
nen aktuellen Schulentwicklung gerne dar. Zudem wird auf die anlassbezogene 
Schulentwicklungsplanung der Stadt Münster eingegangen. 

 

Sachstand Schulentwicklung in Havixbeck und Billerbeck: 

Die Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) in Havixbeck wurde im Jahr 1999 gegrün-
det. Traditionell ist diese alleinige Gesamtschule im Nordkreis Coesfeld eine Woh-
nortschule aber auch eine Umlandschule für die Schülerinnen und Schüler aus 
der Umgebung. 

Mit einer starken Oberstufe, die gerne auch von Schülerinnen und Schüler aus 
anderen Schulen aufgesucht wird, um das Abitur zu erlangen, steht diese Ge-
samtschule daher auch als Oberstufenzentrum in der Region bereit.  

Im Jahr 2018 haben sich die Gemeinde Havixbeck und die Stadt Billerbeck ge-
meinsam entschlossen, einen Teilstandort der AFG in Billerbeck zu errichten. Die 
Zusammenarbeit unter den beiden Kommunen verläuft ausgesprochen partner-
schaftlich und gut und damit zum Vorteil der AFG und ihre Schülerinnen und 
Schüler (SuS) an den beiden Standorten.  

Mit vier Eingangsklassen am Hauptstandort in Havixbeck und zwei Klassen in Bill-
erbeck ist die in AFG in der Sek I = 6-zügig bei einer 4-Zügigkeit der Sek II. Der 
Jahrgang 10 ist derzeit in die Grundschule Havixbeck ausgelagert, bis der neue 
Anbau der AFG im Jahr 2021 fertiggestellt sein wird.  

averbeckj
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Um zukünftig die 4-Zügigkeit in Havixbeck und die 2-Zügigkeit in Billerbeck wei-
terhin zu erreichen, sind stabile Schüler*innenzahlen und kontinuierliche Anmel-
dezahlen aus den Wohnorten und für Havixbeck insbesondere aus dem Umland 
erforderlich.  

 

Übersicht der Grundschulabgänger für die nächsten Schuljahre: 

 

 

Mit Hilfe dieser Zahlen lässt sich erkennen, dass es in den nächsten fünf Jahren 
keine starken durchschnittlichen Veränderungen bei den Schüler*innenzahlen 
gibt, die sich auf die Eingangsklassen der Sek I an beiden Standorten auswirken. 

 

Einpendler*innen Standort Havixbeck 

 

 

 

 

 

Gesamtschule Standort Havixbeck

Einschulungen Klasse 5 nach Herkunft 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Summe Ø
Verhältnis
 2014/2020

Havixbeck 57 50 60 54 51 59 53 384 55 - 7 %

Billerbeck (Bläserklasse ab 2018) 6 7 1 14 5

Nottuln 11 14 14 13 11 10 15 88 13 + 36 %

Schapdetten 1 0 2 1 0 0 1 5 1

Senden 1 1 0 0 0 6 3 11 1 +3%

Senden-Bösensell 2 4 1 1 4 7 2 21 3

Rosendahl 3 1 1 3 2 0 0

Laer (Bläserklasse ab 2018) 17 13 9 6 6 3 (+ 7 Billerbeck) 5 66 9 -70%

Altenberge 16 7 8 9 11 5 5 61 9 -69%

M-Gievenbeck 7 9 3 10 11 12 6 58 8 -14%

M-Nienberge 6 5 3 2 5 3 9 33 5 +50%

M-Roxel 6 2 1 4 4 4 11 32 5 +83%

M-Albachten 10 2 7 3 4 2 3 31 4 -70%

Münster (Rest) 2 4 0 0 0 0 1 7 1

Gesamt (Summe) 139 112 109 106 115 115 115 119
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Einpendler*innen Standort Billerbeck 

 

 

Havixbeck gibt jedes Jahr durchschnittlich 42% der SuS an die Schulen in Müns-
ter und weitere 7% an Umlandorte im Kreis ab. Diese Daten wurden aus den 
Rückmeldungen der Schulen ermittelt, an denen die SuS aufgenommen wurden. 

Ca. 50% der SuS kommen aus dem Umland nach Havixbeck zur Gesamtschule. 

Die Zahl der Einpendler*innen aus Altenberge und Laer nach Havixbeck hat sich 
im Laufe der Jahre deutlich verringert. Für das kommende SJ haben sich 5 SuS 
aus Laer in Havixbeck angemeldet, keine in Billerbeck. Nach Billerbeck pendeln 
keine Altenberger SuS ein. Für das SJ 2020/2021 sind keine Laerer SuS in Bill-
erbeck aufgenommen. 

Im Ergebnis verbleiben für die zwei Standorte in Havixbeck und Billerbeck derzeit 
nur drei stabile Einpendler*innengruppen, und zwar aus Münster, Nottuln und 
Rosendahl. 

Es gibt keine zu erwartenden bedeutenden Zuwächse, weder aus den eigenen 
Wohnorten, noch aus dem Umland. In Billerbeck können absehbar nicht mehr als 
zwei Klassen je Jahrgang gebildet werden. Für Havixbeck bleibt es ebenso im 
Prognosezeitraum bis 2025/26 weiterhin bei vier Eingangsklassen.  Die Zahlen 
lassen die Prognose auf eine Stabilität dieser zukünftigen Schüler*innenzahlen 
nur bedingt und vorsichtig zu, denn aus dem Umland sind Anmelderückgänge zu 
verzeichnen. 

Gesamtschule Standort Billerbeck
Einschulungen Klasse 5 nach Herkunft 2018/19 2019/20 2020/21

Havixbeck 0 0 0

Billerbeck 49 44 46

Nottuln 0 0 0

Schapdetten 0 0 0

Senden 0 0 0

Senden-Bösensell 0 0 0

Rosendahl 8 3 11

Laer 0 7 0

Coesfeld 0 1 2

Dülmen 0 2 0

GESAMT (Summe) 57 57 59
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Für Anmeldungen aus Altenberge ist zu erwarten, dass diese zukünftig ausfallen 
werden.  

Der Standort der städtischen Gesamtschule Münster-Mitte verzeichnet derzeit 41 
SuS aus Altenberge und hat im Vergleich zu den anderen Umlandkommunen den 
höchsten Zulauf von dort.  

Während die AFG in Havixbeck im SJ 2014/15 mit 16 SuS aus Altenberge begon-
nen hat, sind es im SJ 2020/21 = 5 SuS. Hier wird deutlich, dass sich schon zei-
tig eine für den Standort Havixbeck ungünstige Konkurrenzsituation zum Vorteil 
der städt. Gesamtschule in Münster-Mitte entwickelt hat.  

Auch das Angebot der Gesamtschule in Nordwalde ist für einige Kommunen im 
Umland eine wohnortnahe Alternative. So ist die Zahl der SuS aus Laer ebenfalls 
um 70 % gesunken. Auf das Jahr 2014 bezogen machen die Rückgänge aus Laer 
und Altenberge fast eine Klasse aus. Eine stabile Anmeldesituation aus dem Kreis 
Steinfurt liegt nicht vor, eher wird sie zukünftig komplett wegfallen. 

Die Anmeldezahlen aus Nottuln sind gleichbleibend. Im Ort Nottuln gibt es die Al-
ternativen der bischöflichen Sekundarschule und des kommunalen Gymnasiums. 
Bezüglich der Bistumsschule besteht die grundsätzlich nicht auszuschließende 
Möglichkeit der Umwandlung in eine Gesamtschule, was sich ungünstig auf die 
Anmeldezahlen für die AFG auswirken würde. 

Es gibt bei einer solchen möglichen Entscheidung eines privaten Schulträgers zur 
Schulformänderung keine Steuerungsmöglichkeiten durch die staatliche Schul-
aufsicht im Sinne einer abgestimmten Schulentwicklungsplanung. 

Auch die Kosmos-Bildung-Münsterlandschule in privater Trägerschaft ist seit dem 
Jahr 2016 eine Gesamtschule auf dem Gemeindegebiet der Kommune Havixbeck 
mit einem großen Einzugsgebiet.  

Die bischöfliche Gesamtschule in Münster generiert ihre SuS mit einem eigens 
eingerichteten Schulbusverkehr ebenso zum Teil aus dem Umland. Havixbeck 
gibt Ø 12 SuS im Jahr an die Friedensschule ab.  

Weil Havixbeck mit dem Teilstandort der AFG in Billerbeck ein qualitativ gut auf-
gestelltes Gesamtschulangebot vorhält, ist diese beachtliche Konkurrenz im Ort 
und im Umland trotzdem gut zu verkraften. 

Im Ergebnis bleibt aber für den Standort Havixbeck festzuhalten, dass eine 
Standortsicherung unbedingt an diesen Faktoren festzumachen ist: 

 Das Elternwahlverhalten im Wohnort und aus dem Umland muss im jetzi-
gen Status Quo stabil bleiben. 

 Die SuS aus den westlichen Stadtteilen Münsters müssen weiterhin in 
Klassenstärke erhalten bleiben. 

Für beide Bedingungen bestehen derzeit erhebliche Risikopotentiale, und zwar 
durch die aktuellen Planungen der Stadt Münster und die nicht stabilen Zahlen 
aus Altenberge und Laer. 
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Für Billerbeck als Wohn- und Schulort gilt ebenso, dass weiterhin eine Akzeptanz 
des Teilstandortes der AFG gegeben sein muss und die SuS aus Rosendahl min-
destens in gleicher Anzahl wie zuvor zur Anmeldung kommen werden.  

Es bleibt, wie immer wieder betont, bei der Feststellung, dass es nur dann ge-
lingt, die Vierzügigkeit am Standort in Havixbeck zu erhalten, wenn die SuS aus 
den westl. Stadtteilen Münsters auch weiterhin die AFG in Havixbeck aufsuchen 
werden.  

Zudem wird der Standort in Billerbeck über eine Zweizügigkeit nicht hinauswach-
sen können, was die zukünftigen Schüler*innen zahlen widerspiegeln. 

D. h. konkret: Wenn Münster in Roxel eine Gesamtschule gründet, würde der 
AFG ein Zug verloren gehen. Damit wäre die AFG 5-zügig. Eine 5-zügige Gesamt-
schule an zwei Standorten ist jedoch rechtlich nicht zulässig, folglich würde Bill-
erbeck seinen Schulstandort verlieren. Das ist nicht hinnehmbar. 

 

Ein Schüler*innenrückgang ist im Gesamtblick an beiden Standorten nicht zu 
verkraften und darf daher für den Standort in Havixbeck nicht bewusst provoziert 
werden, indem ein neues, gleiches Schulangebot an die kommunale Grenze zu 
Havixbeck platziert wird. 

Die Bedrohung wirkt sich auf zwei Kommunen und ein Einzugsgebiet im Nord-
kreis Coesfeld aus. Im Sinne einer ausgewogenen Schulinfrastruktur im ländli-
chen Raum, ist das für die Kommunen Billerbeck und Havixbeck derzeit riskante 
Bestreben der Stadt Münster abzuwenden.  

 

Im zweiten Teil dieser Darlegungen soll auf den anlassbezogenen Schul-
entwicklungsplan der Stadt Münster eingegangen werden. 

Sachstand Situation in Münster: 

Die Stadt Münster hat in ihrer SEP im Ergebnis festgestellt, dass auf Grund der 
anhaltenden Abweisungen von Gesamtschüler*innen ein Bedarf für eine dritte 
städt. Gesamtschule vorliegt. Es bestehe ein strukturelles Defizit im Bereich des 
Gesamtschulangebotes. Allerdings fehlt in der analytischen Betrachtung die ei-
gentlich zu berücksichtigende kleinräumige Bevölkerungsprognose, die zum Jah-
reswechsel 2019/20 hätte erstellt werden sollen. Ersatzweise sind Modellberech-
nungen unter Hinzuziehung von Daten aus 2015 durchgeführt worden. Die Stadt 
Münster bewertet mit diesem Verfahren ihre Datengrundlage als „hinreichend ge-
sichert“. 

Der Standort Roxel sei räumlich gut vorbereitet und kann, zwar für die ersten 
vier Jahre knapp, aber mit vier Klassen sichergestellt werden.  

Zur Steigerung der Attraktivität an diesem bisher von den Eltern nicht beachte-
ten Standort schlägt die Schulträgerin in Münster ein Konzept mit der Ausrich-
tung zu einer „Internationalen Schule“ vor. Zudem soll die Erreichbarkeit der 
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neuen Gesamtschule, insbesondere für die westl. Stadtteile verbessert werden, 
indem Anpassungen im ÖPNV erfolgen sollen.  

 

Stellungnahme der Kommunen Havixbeck und Billerbeck: 

Die Schulträgerinnen in Havixbeck und Billerbeck können gut nachvollziehen, 
dass für die Stadt Münster ein Handlungsbedarf im Hinblick auf die Bereitstellung 
von weiteren Gesamtschulplätzen besteht, weil regelmäßig SuS abgewiesen wer-
den müssen. Auf diesen Nachfrageüberhang muss die Stadt Münster reagieren. 

Die Planungen der Schulträgerin in Münster und die politischen Entscheidungen 
sollten jedoch unbedingt auf eine Erhaltung der Schulstandorte der Sekundarstu-
fen in Havixbeck und Billerbeck ausgerichtet sein und keinen Schaden anrichten, 
der sich nicht mehr heilen lässt. 

Als Grundlage für diese anlassbezogene Schulentwicklungsplanung aus April 
2020 wollte die Stadt Münster anfänglich die kleinräumige Bevölkerungsprognose 
hinzuziehen, die zum Jahreswechsel 2019/20 fertig gestellt sein sollte. Bis März 
2020 wollten die beteiligten Kommunen dann ihre Daten bereitstellen. 

Die nun durchgeführten Modellberechnungen für die westl. Stadtteile Münsters 
basieren auf einer Prognose aus dem Jahr 2015, weil die beabsichtigte aktuelle 
Prognose fehlte. Für eine Stadt, die sich so dynamisch entwickelt, muss die Frage 
erlaubt sein, ob mit dem Basisjahr 2015 wirklich eine gesicherte Datengrundlage 
für eine Entscheidung von so großer Tragweite ist? Sind die Betroffenheiten in 
den Umlandkommunen und auch für die Stadt Münster ausreichend berücksich-
tigt? An dieser Stelle sei die Bitte an die Bezirksregierung formuliert, diese Da-
tenbasis auf Anwendbarkeit zu prüfen. Denn in der Zwischenzeit wurde immerhin 
die Sekundarschule Roxel auslaufend gestellt und keine Möglichkeit – unabhän-
gig von Roxel - entwickelt. 

Auf Seite 8 des Dokuments der Stadt Münster wird in einer Prognose festgehal-
ten, dass ein gewisser Anteil der SuS aus Münster-West ins Umland oder zur bi-
schöflichen Schule in Münster abwandern wird. Von der bisherigen Durchschnitt-
quote bei 85 abwandernden SuS, wird davon ausgegangen, dass 35 % dieser 
SuS zukünftig in Roxel verbleiben, so dass auf den Schulstandort Havixbeck ca. 8 
fehlende SuS je Schuljahr entfallen werden. 

Als Grundlage für diese Annahme gilt das bisherige Schulwahlverhalten der SuS 
aus Münster West und die Veränderung des Wahlverhaltens der SuS aus Münster 
Ost bei Errichtung der 2. städt. Gesamtschule. Mit stark prognoseorientierten An-
nahmen und Vermutungen wird ein zukünftiger Wegfall von nur 8 SuS für die 
AFG festgestellt, sofern die Gesamtschule in Roxel errichtet wird. 

Dieses vermutete „Abwanderungsverhalten“ basiert u.A. auf einem noch beste-
henden Schulangebot in Münster-West und nimmt für eine valide Aussage die At-
traktivität einer neuen Schulform mit Alleinstellungsmerkmal leider nicht als be-
einflussenden Faktor hinzu. Denn warum sollten die durchschnittlich 23 Schü-
ler*innen aus Münster-West weiterhin nach Havixbeck fahren, wenn vor Ort in 
Roxel eine attraktive Gesamtschule vorhanden ist? Die angeführte Anzahl von 
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nur 8 Schüler*innen weniger für Havixbeck entbehrt jeder Grundlage und wird 
bestritten. 

Die Sekundarschule in Roxel hatte im Rückblick keine besondere Akzeptanz für 
die Eltern und SuS aus den westlichen Stadtteilen Münsters. Diese fehlende Ak-
zeptanz hat Schüler*innenströme beeinflusst, und zwar auch besonders in die 
stadteinwärts liegenden Schulangebote und in der Art wie oben beschrieben 
(Schulwahlverhalten aus dem Westen und Osten Münsters).  

Dies soll sich mit einem neuen Schulangebot und mit einem neuen Schwer-
punkt der Ausrichtung auf eine „Internationale Schule“ ändern.  

Damit ist allerdings auch die Prognose des Zulaufs für diese Schule an die Attrak-
tivität der neuen Schule zu koppeln und darf nicht auf alten Erfahrungen basie-
ren, was einer Verzerrung gleich kommt.  

Bei einer Steigerung der Attraktivität des ÖPNV in Richtung Roxel und einem Al-
leinstellungsmerkmal einer sog. „Internationalen Schule“ muss davon ausgegan-
gen werden, dass sich das Schulwahlverhalten deutlich zugunsten des Standorts 
in Roxel ausprägen wird. Das gilt insbesondere für SuS aus Münster, was ja auch 
so gewollt ist.  

Auch ist damit zu rechnen, dass SuS aus dem nahen Umland diese besondere 
Ausrichtung der neuen Schule schätzen und neue Schülerströme aus dem Um-
land in Richtung Münster entstehen werden, sobald dies rechtlich möglich ist (im 
Gründungsjahr muss die Schulträgerin in Münster mind. 100 SuS aus dem eige-
nen Stadtgebiet rekrutieren). 

Daher ist die Annahme von 35 % weniger SuS für das Umland unbedingt zu 
überprüfen und nach oben zu korrigieren. Die Schulträgerin in Havixbeck muss 
bei diesen Planungen umso mehr davon ausgehen, dass die SuS-Zahlen um ca. 
eine Klassenstärke, und zwar aus dem westl. Stadtgebiet in Münster zurückge-
hen werden.  

Diese Annahme wird von der Absicht unterstrichen, dass die ÖPNV-Angebote in-
nerhalb Münsters in Richtung Roxel verbessert werden sollen. Damit werden 
wichtige Voraussetzungen für die erfolgreiche Annahme einer neuen Schule ge-
schaffen.  

Ebenso ist nicht auszuschließen, dass SuS aus Havixbeck sich für diese neue 
Schule interessieren. ÖPNV-Anbindungen für Havixbeck in ca. 30 Min. über Bus 
und Bahn sind gegeben. Aus Nottuln ist Roxel in 20 Min. zu erreichen, damit be-
steht auch die Möglichkeit neuer Schüler*innenströme von Nottuln nach Münster-
Roxel, die sich auch auf Havixbeck ungünstig auswirken werden. Eine wichtige 
verlässliche Säule der Anmeldungen aus Nottuln für Havixbeck wird geschwächt.  

Aus Senden-Bösensell kommen SuS zur AFG nach Havixbeck. Für Bösensell be-
steht über Rad und Bahn eine 39 minütige Verbindung nach Roxel. Wie oben be-
schrieben, ist diese befürchtete Situation der Abwanderung von SuS mehr als 
wahrscheinlich und schädlich für den Standort in Havixbeck. 
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Die reinen km-Entfernungen nach Roxel stellen sich für folgende Kommunen wie 
folgt dar: 

Havixbeck:   10,4 km 

Nottuln:   13,8 km 

Nottuln-Schapdetten:    9,4 km 

Senden-Bösensell    7,6 km  

Die gute Erreichbarkeit einer neuen Schule in Roxel wird auch mit den günstigen 
km-Entfernungen untermauert. 

Unter Punkt 8 kommunaler Konsens verweist die Stadt Münster zurecht auf die 
gegenläufigen Entwicklungen von Stadt und Umland. Eine stark prosperierende 
Stadt steht mit den unterschiedlichsten Schulangeboten in Konkurrenz zum Um-
land, das sich mit den SuS-Zahlen tendenziell erwartungsgemäß verringert oder 
vorerst bestenfalls stabil bleibt.  

Der Verweis auf die interkommunale Zusammenarbeit ist berechtigt, reicht aber 
nicht aus, um einen Konsens anzunehmen. Auch wenn hier von einem Prozess 
gesprochen wird, stellt diese SEP aus Münster eindeutig fest, dass es keine Alter-
native zu dem Standort in Roxel gibt, weil weitere Abweisungen von Anmeldun-
gen für eine städt. Gesamtschule in Münster nicht hinnehmbar sind.  

Die Ausrichtung auf die Notwendigkeit der Errichtung einer Schule an diesem 
Standort wird nicht mit alternativen Lösungen dargelegt. Im Sinne einer Ausge-
wogenheit fehlt es aus Sicht der Umlandkommunen an Darlegungen von Abwä-
gungen, und wenn es nur die Nennung von nicht durchführbaren Alternativen 
wäre. Das Auslassen solcher Erwägungen berücksichtigt nicht ausreichend die 
Belange der betroffenen Nachbarkommunen. 

Es wird zwar eine Konkurrenzsituation als (formelle) Hürde festgehalten, deren 
Lösung in der geeigneten gemeinsamen Übermittlung der Ergebnisse der Vorab-
prüfung zusammen mit der Bezirksregierung gesehen wird (Seite 20 unten). Die 
denkbaren Lösungen und der Adressat dieser Übermittlung werden nicht be-
nannt. Was ist mit dieser Aussage auf Seite 20 (unten) gemeint? 

Unter Punkt 8.4 stellt die Stadt Münster fest, dass im Rahmen des Rücksichtnah-
megebots alle nötigen Abwägungen dazu führen, dass die Umlandschulen nicht 
bedroht sind. Nochmals wird auf die Annahmen aus Punkt 3.5 verwiesen, dass 
eben für Havixbeck nur 8 SuS weniger aus Münster zu erwarten seien. Diese auf 
fragilen Annahmen beruhenden Aussagen sind mit den Varianten 1 und 2 (Schü-
lerströme innerhalb Münsters!) erläutert und beruhen auf starken Annahmen im 
Zusammenhang mit zukünftigem Schulwahlverhalten.  

Dabei ist nicht beachtet, dass stadtinterne Schülerströme anders motiviert und 
tatsächlich möglich sind, als auspendelnde Ströme, daher wird ein Vergleich mit 
Ungleichem vorgenommen, was zu falschen Einschätzungen führt. Tatsächlich 
wird sich schon der vermutete Rückgang von nur 8 SuS aus Münster ungünstig 
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auf die die Bildung von nötigen, stabilen Eingangsklassen in Havixbeck auswir-
ken.  

Ebenso unter Punkt 8.4, letzter Abschnitt, erläutert die Stadt Münster, dass nicht 
davon auszugehen ist, dass „alle“ nach Havixbeck oder Billerbeck pendelnden 
SuS eine Gesamtschule in Roxel anwählen. Damit sind wohl alle SuS aus Müns-
ter-West gemeint. Es reicht im schlechten Sinne, wenn nur ein Teil der SuS aus 
Münster-West nicht mehr nach Havixbeck kämen. Diese Situation wird eintreten, 
wenn wie auf Seite 14 unter Punkt 5.2, letzter Abschnitt beschrieben, die Buslinie 
20 so optimiert wird, dass SuS aus Nienberge und Gievenbeck den Standort Ro-
xel besser erreichen können. Unter diesen Umständen muss mit einer Anzahl von 
23+ gerechnet werden, also mit einer Klassenstärke. 

Aus diesen Stadteilen und aus Roxel kommen die meisten münsterischen SuS 
nach Havixbeck. Im kommenden Schuljahr sind es 26 (s.o.). Es ist auch festzu-
halten, dass nach Billerbeck keine SuS aus Münster einpendeln, so dass nur die 
AFG in Havixbeck konkret betroffen sein wird, wenn die SuS aus Münster ausblei-
ben. Dennoch hätte dieser Schüler*innenrückgang eine Auswirkung auf den 
Standort der AFG in Billerbeck, wenn die erforderliche nötige 6-Zügigkeit in den 
Eingangsklassen für eine Gesamtschule an zwei Standorten langfristig nicht si-
chergestellt werden kann. 

Auch wird eine neue angestrebte Standortattraktivität nicht in die Prognosen der 
Schülerströme durch die Stadt Münster einbezogen, was aber erforderlich ist. Es 
fehlt ein differenzierter Vergleich von „Alt“ und „Neu“, und zwar im Hinblick auf 
die Sogwirkung der geplanten neuen Schulform und –art in Roxel. 

Ebenso bleiben Zweifel, ob die Datenbasis aus dem Jahr 2015 ausreicht, um eine 
belastbare Aussage bis in das Schuljahr 2022/23 und darüber hinaus tätigen zu 
können.  

Für die erheblichen Auswirkungen auf die Schulstandorte in Billerbeck und in Ha-
vixbeck sind die Auswirkungen einer 3. städt. Gesamtschule auf dem Stadtgebiet 
Münster, in der direkten Nähe zu Havixbeck, nicht ausreichend realitätsnah ge-
prüft, analysiert und aus Sicht der Umlandkommunen auch nicht genügend abge-
wogen. Es fehlt die Auseinandersetzung mit und die Nennung von Alternativen 
für einen neuen Schulstandort der 3. städt. Gesamtschule in Münster. Da erwar-
ten die Schulträgerinnen in Havixbeck und Billerbeck noch weitere Modelle. 

Die Gemeinde Havixbeck investiert bis zum Maßnahmenende im Jahr 2021= 5,5 
Mio € in einen Anbau der Anne-Frank-Gesamtschule, der sich für einen langen 
Zeitraum rentieren muss. Durch diese Investition für eine Baumaßnahme stellt 
sich die AFG im Hinblick auf den Raumbedarf für Inklusion und Oberstufenzent-
rum zukunftsfähig auf. Die Stadt Billerbeck hat einen neuen attraktiven Teil-
standort der AFG in Billerbeck errichtet, der sich erfolgreich entwickelt und zu-
kunftsfähig ist. Die Eltern nehmen das Angebot an und schätzen die Möglichkeit 
des Gesamtschulangebots in ihrem Ort sehr. 

Die Anne-Frank-Gesamtschule bietet ein hervorragendes Schulangebot für die 
beiden Kommunen und ist dabei mit erheblichen Konkurrenzen konfrontiert, wie 
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bereits beschrieben. Die aus der Schulqualität heraus generierte Widerstands-
kraft darf nicht überdehnt werden, was mit einem Gesamtschulstandort in Roxel 
eintreten wird. 

Die Gefährdung der zwei Schulstandorte und damit einhergehend die Schwä-
chung der Attraktivität der Orte Havixbeck und Billerbeck, sind durch eine neue 
städtische Gesamtschule in Münster-West nicht angemessen, insbesondere im 
Hinblick auf die Ortswahl für eine 3. städt. Gesamtschule.   

Die Stadt Münster ist im Vorfeld von der Bezirksregierung darauf hingewiesen 
worden, bei ihrer Planung auch zu berücksichtigen, wie sich Auswirkungen auf 
nahe Umlandschulen darstellen. Aus Sicht der Kommunen Havixbeck und Billerb-
eck ist dieser Hinweis nicht ausreichend beachtet. Der Standort Roxel würde den 
Standort Billerbeck in seiner Existenz bedrohen! 

Der Standort ist möglicherweise gut passend für die Planungen der Stadt Müns-
ter, weil die Infrastruktur mit dem Raumangebot an dieser Stelle passt, aber Al-
ternativen sind gar nicht untersucht worden. Für Havixbeck und Billerbeck sind 
die Auswirkungen dieser geplanten Schule jedoch tatsächlich ohne Ausweg. Die 
Kommunen haben diesen Planungen nichts entgegenzusetzen außer den dringen-
den Appell, dieses Vorhaben an dieser Stelle nicht umzusetzen. Die Standorte in 
Havixbeck und Billerbeck können nicht mit eigenen Alternativen ausweichen, um 
die Bedrohung abzuwehren. Die Schulträgerin für die Standorte in Havixbeck und 
Billerbeck erwartet von der Stadt Münster eine Schulentwicklungsplanung, die 
sich nicht gefährdend auf die Anne-Frank-Gesamtschule auswirkt. Dies wäre 
auch angemessen im Hinblick auf die gute stadtregionale Zusammenarbeit, wie 
sie in anderen Themenfeldern bereits langjährig praktiziert wird. 

 

Im Juni 2020 

 

 
 
Gez. Marion Dirks                                   
 
 

 
 
Gez. Klaus Gromöller 

Bürgermeisterin der Stadt Billerbeck Bürgermeister der Gemeinde Havixbeck 
 

 

 

 

 




